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Stadt Heidenheim 
 

F R I E D H O F S S A T Z U N G 
 

vom 17.12.2009 
 
 
Auf Grund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 15 Abs. 1, 39 Abs. 2 und 49 Abs. 
3 Nr. 2 des Gesetzes über das Friedhofs- und Leichenwesen (Besta t-
tungsgesetz) für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 4 und 11 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie den §§ 2, 11 und 13 
des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Ge-
meinderat der Stadt Heidenheim am 17.12.2009 die nachstehende Fried-
hofssatzung beschlossen: 
 
 
I. Allgemeine Vorschriften 
 
 

§1 
Geltungsbereich 

 
(1) Die Satzung gilt für die im Eigentum der Stadt stehenden Friedhöfe 

und für die kirchlichen Friedhöfe Groß- und Kleinkuchen, deren 
Betreuung und Verwaltung die Stadt übernommen hat. 

 
§ 2 

Widmung 
 
(1) Die Friedhöfe sind eine öffentliche Einrichtung der Stadt Heiden-

heim. Sie dienen der Bestattung verstorbener Einwohner der Stadt 
Heidenheim, der in der Stadt Heidenheim verstorbenen oder tot auf-
gefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohn-
sitz, sowie für Verstorbene, für die ein Wahlgrab nach § 15 oder § 16 
zur Verfügung steht. Ferner kann auf den Friedhöfen bestattet wer-
den, wer früher in der Stadt gewohnt hat und seine Wohnung hier 
nur wegen der Aufnahme in ein auswärtiges Altenheim, Altenpflege-
heim oder eine ähnliche Einrichtung oder wegen Verlegung des 
Wohnsitzes zu auswärts wohnenden Angehörigen zur Vermeidung 
der Aufnahme in eine der genannten Einrichtungen aufgegeben hat. 

 
In besonderen Fällen kann die Stadt eine Bestattung anderer Ver-
storbener zulassen. 

 
(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften über die 

Bestattung auch für die Beisetzung von Aschen. 
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§ 3 

Bestattungsbezirke 
 
(1) Das Stadtgebiet wird in folgende Bestattungsbezirke eingeteilt: 

 
a) Kernstadt Heidenheim 
b) Schnaitheim mit Aufhausen 
c) Mergelstetten 
d) Oggenhausen 
e) Großkuchen mit Rotensohl und Nietheim 
f) Kleinkuchen 
 

(2) Die Verstorbenen sind auf dem Friedhof des Bestattungsbezirks zu 
bestatten oder beizusetzen, in dem sie zuletzt ihren Wohnsitz ha tten, 
sofern sie nicht bei ihrem Tod ein Recht auf Bestattung oder Beiset-
zung in einer bestimmten Grabstätte eines anderen Friedhofs hatten. 
Die Stadt kann Ausnahmen zulassen, dies gilt insbesondere für den 
Fall, dass auf einem Friedhof im maßgeblichen Bestattungsbezirk ei-
ne bestimmte Grabart nicht zur Verfügung steht. 

 
 
II. Ordnungsvorschriften 
 

§ 4 
Öffnungszeiten 

 
(1) Die Friedhöfe dürfen nur während der bekannt gegebenen Öffnungs-

zeiten betreten werden. 
 
(2) Die Stadt kann das Betreten aller oder einzelner Friedhofsteile aus 

besonderem Anlass vorübergehend untersagen. 
 

§ 5 
Verhalten auf den Friedhöfen 

 
(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes entsprechend 

zu verhalten. Die Anordnungen des städtischen Friedhofspersonals 
und des von der Stadt beauftragten Aufsichtspersonals sind zu befol-
gen. 

 
(1) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet: 

 
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, ausgenommen 

sind Kinderwagen, Handwagen und Rollstühle sowie Fahrzeuge 
der Stadt und der für die Friedhöfe zugelassenen Gewerbetrei-
benden, 

b) während einer Bestattung oder einer Gedenkfeier in der Nähe Ar-
beiten auszuführen, 
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c) die Friedhöfe und ihre Einrichtungen und Anlagen zu verunreini-
gen oder zu beschädigen sowie Rasenflächen und Grabstätten 
unberechtigterweise zu betreten, 

d) Tiere mitzubringen, ausgenommen sind Hunde, die an der Leine 
mitgeführt werden, 

e) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzu-
lagern, 

f) Hausmüll zu entsorgen, 
g) Waren und gewerbliche Dienste anzubieten, 
h) Druckschriften zu verteilen, 
i) Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen zu erstellen oder zu ver-

werten, außer zu privaten Zwecken, 
j) Gelage abzuhalten, zu lärmen, zu rauchen oder berauschende 

Mittel zu sich zu nehmen. 
 
Ausnahmen können zugelassen werden, soweit sie mit dem 
Zweck der Friedhöfe und der Ordnung auf ihnen zu vereinbaren 
sind. 

 
(3) Totengedenkfeiern auf den Friedhöfen bedürfen der Zustimmung der 

Stadt. Sie sind spätestens eine Woche vorher anzumelden. 
 

§ 6 
Gewerbliche Betätigung auf den Friedhöfen 

 
(1) Bestattungsunternehmer, Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonsti-

ge Gewerbetreibende bedürfen für die Tätigkeit auf den Friedhöfen 
der vorherigen Zulassung durch die Stadt. Sie kann den Umfang der 
Tätigkeiten festlegen. 

 
(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die fachkundig, 

leistungsfähig und zuverlässig sind. Die Stadt kann für die Prüfung 
der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit geeignete 
Nachweise verlangen, insbesondere dass die Voraussetzung für die 
Ausübung der Tätigkeit nach dem Handwerksrecht erfüllt werden. Die 
Zulassung erfolgt durch Ausstellung eines Berechtigungsscheins; 
dieser ist den aufsichtsberechtigten Personen der Stadt auf Verlan-
gen vorzuzeigen. Die Zulassung wird auf 10 Jahre befristet. Die Ertei-
lung von Einzelfallgenehmigungen ist möglich. 
 

(3) Die Gewerbetreibenden und ihre Beauftragten haben die Friedhofs-
satzung und die dazu ergangenen Regelungen zu beachten. Sie haf-
ten für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammen-
hang mit ihrer Friedhofstätigkeit schuldhaft verursachen.  
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(4) Die Gewerbetreibenden dürfen die Friedhofswege nur zur Ausübung 

ihrer Tätigkeit und nur mit geeigneten Fahrzeugen befahren. Werk-
zeuge und Materialien dürfen auf den Friedhöfen nur vor-übergehend 
und nur an den dafür bestimmten Stellen gelagert werden. Bei Been-
digung der Arbeit sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in den frü-
heren Zustand zu bringen.  

 
(5) Die Stadt kann die Zulassung auf Zeit oder auf Dauer zurücknehmen 

oder widerrufen, wenn Gewerbetreibende gegen die Vorschriften der 
Absätze 3 und 4 verstoßen, oder wenn bei ihnen die Vorraussetzun-
gen des Absatz 2 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind. 

 
(6) Das Verfahren nach den Absätzen 1 und 2 kann über einen Einheitli-

chen Ansprechpartner im Sinne des Gesetzes über Einheitliche An-
sprechpartner für das Land Baden-Württemberg abgewickelt werden; 
§ 42a und §§ 71a bis 71e des Landesverwaltungsverfahrengesetzes 
in der jeweils geltenden Fassung finden Anwendung. 

 
 
III. Bestattungsvorschriften 
 

§ 7 
Allgemeines 

 
(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der Stadt 

anzumelden. Wird eine Bestattung in einer früher erworbenen Wahl-
grabstätte beantragt, so ist auf Verlangen der Stadt das Nutzungs-
recht nachzuweisen. 

 
(2) Ort und Zeit der Bestattung werden von der Stadt festgesetzt. Wün-

sche der Hinterbliebenen und der Geistlichen werden nach Möglich-
keit berücksichtigt. 

 
§ 8 

Särge 
 
Die Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0 ,65 m hoch und im Mittelmaß 
0,65 m breit sein. Sind in besonderen Fällen größere Särge erforderlich, 
so ist die Zustimmung der Stadt einzuholen. 
 

§ 9 
Ausheben der Gräber 

 
(1) Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Erd- und Urnenbestattungen 

werden von der Stadt durchgeführt. Dazu zählen insbesondere das 
Öffnen und Verschließen des Grabes. 
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(2) Die Stadt kann zulassen, dass der Sarg von Angehörigen des Ver-

storbenen bis zur Grabstätte getragen wird. 
 

§ 10 
Ruhezeit 

 
Die Ruhezeit der Leichen beträgt 20 Jahre, der Aschen 15 Jahre. Bei Kindern, 
die im Alter zwischen 1 und 10 Jahren verstorben sind, beträgt die Ruhezeit 
12 Jahre, bei Kindern unter einem Jahr sowie Tot- und Fehlgeburten 8 Jahre. 
 

§ 11 
Umbettungen 

 
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 
 
(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet sons-

tiger gesetzlicher Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Stadt. 
Bei Umbettungen von Leichen wird die Zustimmung nur bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes, in den ersten 10 Jahren der Ruhezeit nur 
bei Vorliegen eines dringenden öffentlichen Interesses oder eines be-
sonderen Härtefalls, erteilt. Umbettungen aus einem Reihengrab in 
ein anderes Reihengrab oder aus einem Urnenreihengrab in ein an-
deres Urnenreihengrab sind innerhalb der Stadt nicht zulässig. Die 
Stadt kann Ausnahmen zulassen.  

 
(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- oder Aschen-

reste dürfen nur mit vorheriger Zustimmung der Stadt in belegte 
Grabstätten umgebettet werden. 

 
(4) Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist bei Um-

bettungen aus einem Reihengrab oder einem Urnenreihengrab der 
Verfügungsberechtigte, bei Umbettungen aus einem Wahlgrab oder 
einem Urnenwahlgrab der Nutzungsberechtigte. 

 
(5) In den Fällen des § 26 Abs. 1 Satz 3 und bei Entziehung von Nut-

zungsrechten nach § 26 Abs. 1 Satz 4 können Leichen oder Aschen, 
deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen  in ein 
Reihengrab oder ein Urnenreihengrab umgebettet werden. Im Übri-
gen ist die Stadt bei Vorliegen eines zwingenden öffentlichen Interes-
ses berechtigt, Umbettungen vorzunehmen. 

 
(6) Umbettungen werden von der Stadt durchgeführt. Sie bestimmt den 

Zeitpunkt der Umbettung. 
 
(7) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an be-

nachbarten Grabstätten und an Anlagen durch eine Umbettung ent-
stehen, haben die Antragsteller zu tragen, es sei denn, es liegt ein 
Verschulden der Stadt vor. 
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(8) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbet-

tung nicht unterbrochen oder gehemmt. 
 
 
IV. Grabstätten 
 

§ 12 
Allgemeines 

 
(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen 

können Rechte nur nach dieser Satzung erworben werden.  
 
(2) Auf den Friedhöfen werden folgende Arten von Grabstätten zur Ver-

fügung gestellt: 
 

a) Reihengräber,  
b) Urnenreihengräber, 
c) Wahlgräber, 
d) Urnenwahlgräber 

 
(3) Ein Anspruch auf Überlassung einer Grabstätte in bestimmter Lage 

sowie auf die Unveränderlichkeit der Umgebung besteht nicht. 
 
(4) Grüfte und Grabgebäude sind nicht zugelassen. 
 

§ 13 
Reihengräber 

 
(1) Reihengräber sind Grabstätten für Erdbestattungen, die der Reihe 

nach belegt und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zugeteilt 
werden. Eine Verlängerung dieses Verfügungsrechts ist nicht mög-
lich. Verfügungsberechtigter ist – sofern keine andere ausdrückliche 
Festlegung erfolgt - in nachstehender Reihenfolge: 
 

a) wer für die Bestattung sorgen muss (§ 31 Abs. 1 Bestattungsge-
setz), 

b) wer sich dazu verpflichtet hat, 
c) der Inhaber der tatsächlichen Gewalt. 

 
(2) Auf den Friedhöfen werden ausgewiesen: 

 
a) Reihengräber für Verstorbene bis zum vollendeten 1. Lebensjahr 

sowie Tot- und Fehlgeburten, 
b) Reihengräber für Verstorbene ab dem vollendeten 1. Lebensjahr 

bis zum vollendeten 10. Lebensjahr, 
c) Reihengräber für Verstorbene ab dem vollendeten 10. Lebensjahr. 
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 Auf dem Totenberg-Friedhof sind keine Reihengräber ausgewiesen. 
 
(3) In jedem Reihengrab wird nur eine Leiche bestattet. Die Stadt kann 

Ausnahmen zulassen. 
 
(4) Ein Reihengrab kann nach Ablauf der Ruhezeit nur in Ausnahmefäl-

len in ein Wahlgrab umgewandelt werden. 
 

§ 14 
Urnenreihengräber 

 
(1) Urnenreihengräber sind Grabstätten für die Beisetzung von Aschen in 

der Erde, die der Reihe nach belegt und im Todesfall für die Dauer 
der Ruhezeit zugeteilt werden. Eine Verlängerung dieses Verfü-
gungsrechts ist nicht möglich. Verfügungsberechtigter ist – sofern 
keine andere ausdrückliche Festlegung erfolgt - in nachstehender 
Reihenfolge: 
 

a) wer für die Bestattung sorgen muss (§ 31 Abs. 1 Bestattungsge-
setz), 

b) wer sich dazu verpflichtet hat, 
c) der Inhaber der tatsächlichen Gewalt. 

 
(2) Auf dem Totenberg-Friedhof sind keine Urnenreihengräber ausge-

wiesen. 
 
(3) In jedem Urnenreihengrab wird nur eine Asche beigesetzt. Die Stadt 

kann Ausnahmen zulassen.  
 
(4) Ein Reihengrab kann nach Ablauf der Ruhezeit nur in Ausnahmefäl-

len in ein Wahlgrab umgewandelt werden. 
 
(5) Im Waldfriedhof sind Urnenreihengräber für anonyme Beisetzungen 

eingerichtet. Diese Gräber werden nicht gekennzeichnet; sie werden 
von der Friedhofsverwa ltung mit Gras eingesät und gepflegt. Anony-
me Beisetzungen werden ohne Beisein von Angehörigen oder ande-
ren Personen sowie ohne Bekanntgabe von Zeitpunkt und Stelle von 
der Friedhofsverwaltung durchgeführt.  

 
§ 15 

Wahlgräber 
 
(1) Wahlgräber sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen ein öf-

fentlich-rechtliches Nutzungsrecht verliehen wird. Das Nutzungsrecht 
wird durch Verleihung begründet. Nutzungsberechtigter ist die durch 
die Verleihung bestimmte Person. 
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(2) Nutzungsrechte an Wahlgräbern werden auf Antrag auf die Dauer 

von 20 Jahren (Nutzungszeit) verliehen. Grundsätzlich werden Nut-
zungsrechte anlässlich eines Todesfalls verliehen. Die Stadt kann 
Ausnahmen zulassen. Die erneute Verleihung eines Nutzungsrechts 
ist nur auf Antrag möglich. 

 
(3) Ein Anspruch auf Verleihung oder erneute Verleihung von Nutzungs-

rechten besteht nicht. 
 
(4) Das Nutzungsrecht entsteht mit Zahlung der Grabnutzungsgebühr. 

Auf Wahlgräber, bei denen die Grabnutzungsgebühr für das Nut-
zungsrecht nicht bezahlt ist, sind die Vorschriften über Reihengräber 
entsprechend anzuwenden. 

 
(5) Wahlgräber können ein- oder mehrstellige Einfachgräber, in Groß- 

und Kleinkuchen auch Tiefgräber, sein. In einem Tiefgrab sind bei 
gleichzeitig laufenden Ruhezeiten nur zwei Bestattungen übereinan-
der zulässig. 
 

(6) Während der Nutzungszeit darf eine Bestattung nur stattfinden, wenn 
die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht übersteigt oder ein Nutzungsrecht 
mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit erneut verliehen 
worden ist. 
 

(7) Der Nutzungsberechtigte soll für den Fall seines Ablebens seinen 
Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen. Dieser ist aus dem nach-
stehend genannten Personenkreis zu benennen. Wird keine Rege-
lung getroffen, so geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihen-
folge auf die Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten 
mit deren Zustimmung über 
 

a) auf die Ehegattin oder den Ehegatten, 
b) auf die Lebenspartnerin oder den Lebenspartner,  
c) auf die Kinder, 
d) auf die Stiefkinder, 
e) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Mütter 
 oder Väter, 
f) auf die Eltern, 
g) auf die Geschwister, 
h) auf die Stiefgeschwister, 
i) auf die nicht unter a) bis h) fallenden Erben. 
 
Innerhalb der einzelnen Gruppen Buchstaben c) bis i) wird jeweils 
die/der Älteste nutzungsberechtigt.  
 

 
 
8       25. EL 2010 



7/20 
 
(8) Der Nutzungsberechtigte kann mit Zustimmung der Stadt das Nut-

zungsrecht auf eine der in Absatz 7 Satz 3 genannten Personen  
übertragen. 

 
(9) Der Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und 

der dazu ergangenen Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte 
bestattet zu werden und über die Bestattung sowie über die Art der 
Gestaltung und Pflege der Grabstätte zu entscheiden. Verstorbene, 
die nicht zu dem Personenkreis des Absatzes 7 Satz 3 gehören, dür-
fen in der Grabstätte nicht bestattet werden. Die Stadt kann Aus-
nahmen zulassen. 

 
(10) Auf das Nutzungsrecht kann jederzeit nach Ablauf der letzten Ruhe-

zeit verzichtet werden. Es besteht kein Anspruch auf Erstattung be-
reits bezahlter Gebühren. 

 
(11) Mehrkosten, die der Stadt beim Ausheben des Grabes für eine wei-

tere Bestattung durch die Entfernung von Grabmalen, Fundamenten 
und sonstigen Grabausstattungen entstehen, hat der Nutzungsbe-
rechtigte zu erstatten, falls er nicht selbst rechtzeitig für die Beseiti-
gung dieser Gegenstände sorgt. 

 
(12) In Wahlgräbern für Erdbestattungen kann je Grabstelle eine Urne 

hinzugebettet werden. Die Stadt kann Ausnahmen zulassen. 
 

§16 
Urnenwahlgräber 

 
(1) Urnenwahlgräber sind Grabstätten für die Beisetzung von Aschen, 

an denen ein öffentlich-rechtliches Nutzungsrecht verliehen wird. 
Das Nutzungsrecht wird durch Verleihung begründet. Nutzungsbe-
rechtigter ist die durch die Verleihung bestimmte Person. 

 
(2) Nutzungsrechte an Urnenwahlgräbern werden auf Antrag auf die 

Dauer von 15 Jahren (Nutzungszeit) verliehen. Grundsätzlich wer-
den Nutzungsrechte anlässlich eines Todesfalls verliehen. Die Stadt 
kann für Urnenerdgräber und für Urnengemeinschaftsgräber Aus-
nahmen zulassen. Die erneute Verleihung eines Nutzungsrechts ist 
nur auf Antrag möglich. 

 
(3) Ein Anspruch auf Verleihung oder erneute Verleihung von Nutzungs-

rechten besteht nicht.  
 
(4) Das Nutzungsrecht entsteht mit Zahlung der Grabnutzungsgebühr. 

Auf Urnenwahlgräber, bei denen die Grabnutzungsgebühr für das 
Nutzungsrecht nicht bezahlt ist, sind die Vorschriften über Urnenrei-
hengräber entsprechend anzuwenden. 
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(5) Urnenwahlgräber können in Erdgrabfeldern und in Kolumbarien sein. 

Bei den Erdgrabfeldern sind folgende besondere Grabformen einge-
richtet: 

 
a) Hangurnennischen, 
b) Urnengemeinschaftsgräber, 
c) im Waldfriedhof: Gräber im Ruheforst. 

 
(6) Während der Nutzungszeit darf eine Bestattung nur stattfinden, 

wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht übersteigt oder ein Nut-
zungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit er-
neut verliehen worden ist. 

 
(7) Der Nutzungsberechtigte soll für den Fall seines Ablebens seinen 

Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen. Dieser ist aus dem nach-
stehend genannten Personenkreis zu benennen. Wird keine Rege-
lung getroffen, so geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihen-
folge auf die Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten 
mit deren Zustimmung über 
 
a) auf die Ehegattin oder den Ehegatten, 
b) auf die Lebenspartnerin oder den Lebenspartner,  
c) auf die Kinder, 
d) auf die Stiefkinder, 
e) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Mütter 

 oder Väter, 
f) auf die Eltern, 
g) auf die Geschwister, 
h) auf die Stiefgeschwister, 
i) auf die nicht unter a) bis h) fallenden Erben. 
 
Innerhalb der einzelnen Gruppen Buchstaben c) bis i) wird jeweils 
die/der Älteste nutzungsberechtigt.  

 
(8) Der Nutzungsberechtigte kann mit Zustimmung der Stadt das Nut-

zungsrecht auf eine der in Absatz 7 Satz 3 genannten Personen  
übertragen. 

 
(9) Der Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und 

der dazu ergangenen Regelungen das Recht, in der Urnenwahl-
grabstätte bestattet zu werden und über die Bestattung sowie über 
die Art der Gesta ltung und Pflege der Grabstätte zu entscheiden. 
Verstorbene, die nicht zu dem Personenkreis des Absatzes 7 Satz 3 
gehören, dürfen in der Grabstätte nicht bestattet werden. Die Stadt 
kann Ausnahmen zulassen. 
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(10) Auf das Nutzungsrecht kann jederzeit nach Ablauf der letzten Ruhe-

zeit verzichtet werden. Es besteht kein Anspruch auf Erstattung be-
reits bezahlter Gebühren. 

 
(11) Mehrkosten, die der Stadt beim Ausheben des Grabes für eine wei-

tere Bestattung durch die Entfernung von Grabmalen, Fundamenten 
und sonstigen Grabausstattungen entstehen, hat der Nutzungsbe-
rechtigte zu erstatten, falls er nicht selbst rechtzeitig für die Beseiti-
gung dieser Gegenstände sorgt. 

 
(12) Bei den einzelnen Grabformen werden als maximale Belegungszahl 

je Grabstelle festgelegt: 
  

a) Urnenerdgrab: 2 Urnen, 
b) Hangurnennische: 4 Urnen, 
c) Urnengemeinschaftsgrab: 1 Urne, 
d) Urnennische in Kolumbarien: 2 Urnen, 
e) Grab im Ruheforst: 2 Urnen. 
 
Die Stadt kann Ausnahmen zulassen. 

 
 
V. Grabmale und sonstige Grabausstattungen 
 

§ 17 
Auswahlmöglichkeit 

 
(1) Auf einem Friedhof eines Bestattungsbezirks werden Grabfelder oh-

ne Gestaltungsvorschriften und Grabfelder mit Gestaltungsvorschrif-
ten eingerichtet. 

 
(2) Bei der Zuweisung einer Grabstelle bestimmt der Antragsteller, ob 

diese in einem Grabfeld mit Gestaltungsvorschriften liegen soll. Ent-
scheidet er sich für ein Grabfeld mit Gestaltungsvorschriften, so be-
steht auch die Verpflichtung, die für das Grabfeld festgesetzten Ges-
taltungsvorschriften einzuha lten. Wird vor dieser Auswahlmöglichkeit 
nicht rechtzeitig vor der Bestattung Gebrauch gemacht, so erfolgt die 
Bestattung in einem Grabfeld ohne Gestaltungsvorschriften. 

 
§ 18 

Allgemeiner Gestaltungsgrundsatz 
 
Grabmale und sonstige Grabausstattungen müssen der Würde der Fried-
höfe in ihren einzelnen Teilen und in ihrer Gesamtanlage entsprechen.  
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§ 19 
Grabfelder mit Gestaltungsvorschriften 

 
(1) In Grabfeldern mit Gestaltungsvorschriften müssen nach Ablauf von 

2 Jahren Grabmale errichtet werden. Grabmale und sonstige Grab-
ausstattungen in Grabfeldern mit Gestaltungsvorschriften müssen in 
ihrer Gesta ltung, Bearbeitung und Anpassung an die Umgebung er-
höhten Anforderungen entsprechen. 

 
(2) Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Holz, Schmiedeeisen oder 

Bronze verwendet werden. 
 
(3) Bei der Gestaltung und Bearbeitung sind folgende Vorschriften ein-

zuhalten: 
  

a) Schriften, Ornamente und Symbole sind auf das Material, aus 
dem das Grabmal besteht, werkgerecht abzustimmen. Sie müs-
sen gut verteilt und dürfen nicht aufdringlich groß sein. 

b) Firmenbezeichnungen dürfen nur unauffällig und nicht auf der 
Vorderseite des Grabmals angebracht werden.  

 
(4) Auf den Grabstätten sind nicht zulässig, Grabmale und Grabaussta t-

tung 
 

a) mit in Zement aufgesetzten figürlichen oder ornamentalen 
Schmuck, 

b) mit Farbanstrich auf Stein, ausgenommen sind Schriften und  
 Ornamente, 

c) mit Emaille, Glas oder Kunststoffen in jeder Form,  
d) mit Lichtbildern, die größer sind als 9 x 13 cm. 

 
(5) Die Ansichtsfläche von stehenden Grabmalen soll bei Erdgräbern je 

Grabstelle 0,8 m², bei Kinder- und Urnengräbern 0,6 m² nicht über-
steigen. Bei Mehrfachgräbern multipliziert sich die Ansichtsfläche mit 
der Anzahl der vorhandenen Grabstellen. Die Grabmale dürfen bei 
Erdgräbern höchstens 1,60 m, bei Kinder- und Urnengräbern höchs-
tens 0,75 m hoch sein. 

 
(6) In Grabfeldern, in denen von der Stadt Plattenbeläge zwischen den 

Gräbern angebracht sind, sind weitere Grabeinfassungen jeder Art – 
auch aus Pflanzen - nicht zulässig. 

 
(7) Grabeinfassungen sollen sich dem Material des Grabmals anpassen 

und im Mittel höchstens 15 cm über den gewachsenen Boden hin-
ausragen. Das Anbringen von Plattenbelägen außerhalb der Grab-
stätten ist nicht zulässig. 
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(8) Für Urnennischen in Kolumbarien, Hangurnennischen, Urnenge-

meinschaftsgräber und Gräber im Ruheforst gelten folgende Gesta l-
tungsvorschriften: 

 
a) Die Verschlussplatten für die Urnennischen in Kolumbarien und 

für die Hangurnennischen werden zur Wahrung des einheitlichen 
Aussehens von der Stadt gestellt und sind zwingend zu verwen-
den. Gleiches gilt für die Beschriftungstafeln für die Urnenge-
meinschaftsgräber und für die Gräber im Ruheforst. 

b) Bei den Verschlussplatten ist eine aufgesetzte Schrift aus Bronze 
zu verwenden. Die Gravur der Beschriftungstafeln wird durch die 
Friedhofsverwaltung einheitlich vorgegeben.  

c) Die Beschriftung erfolgt durch die Nutzungsberechtigten. 
d) Das Abstellen von Pflanzen ist nur auf den dafür eingerichteten 

Blumenbänken bzw. Abstellflächen zulässig. Das Aufstellen von 
Grablichtern und Kerzen ist nicht erlaubt.  

e) Das Anbringen von Pflanzenschalen, Blumenvasen, Laternen 
und Lichtbildern an den Verschlussplatten der Urnennischen ist 
nicht zulässig. 

 
(9) Die Stadt kann unter Berücksichtigung der Gesamtgestaltung der 

Friedhöfe und im Rahmen von Absatz 1 Ausnahmen von den Vor-
schriften der Absätze 2 bis 8 und auch sonstige Grabausstattungen 
zulassen.  

 
§ 20 

Grababdeckungen 
 
(1) Grabstätten für Erdbestattungen dürfen im Friedhof Schnaitheim im 

Feld 11 nicht mit Platten oder sonstigen wasserundurchlässigen Ma-
terialien abgedeckt werden. 

 
(2) Urnenwahlgräber im Friedhof Mergelstetten in den Feldern 8 und 9 

dürfen nicht mit Platten abgedeckt werden. Beisetzungen in solchen 
Grabstätten werden nur auf ausdrücklichen Wunsch der Angehöri-
gen vorgenommen.  

 
§ 21 

Genehmigungserfordernis 
 
(1) Die Errichtung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen 

Genehmigung der Stadt. Holztafeln bis zu einer Größe von 15 cm x 
30 cm und Holzkreuze sind als provisorische Grabmale bis zur Dau-
er von zwei Jahren nach der Bestattung oder Beisetzung ohne Ge-
nehmigung zulässig. 
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(2) Dem Antrag ist die Zeichnung über den Entwurf des Grabmals im 

Maßstab 1:10 zweifach beizufügen. Dabei ist das zu verwendende 
Material, seine Bearbeitung, der Inhalt und die Anordnung der 
Schrift, der Ornamente und Symbole sowie die Fundamentierung 
anzugeben. Soweit erforderlich, kann die Stadt Zeichnungen der 
Schrift, der Ornamente und der Symbole im Maßstab 1:1 unter An-
gabe des Materials, seiner Bearbeitung und der Form verlangen. In 
besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells oder das Aufste l-
len einer Attrappe auf der Grabstätte verlangt werden. 

 
(3) Die Errichtung aller sonstigen Grabausstattungen bedürfen ebenfalls 

der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Stadt. Absatz 2 gilt 
entsprechend. 

 
(4) Die Genehmigung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige 

Grabausstattung nicht innerhalb von zwei Jahren nach Erteilung der 
Genehmigung errichtet worden ist. 

 
(5) Die Grabmale sind so zu liefern, dass sie vor ihrer Aufstellung von 

der Stadt überprüft werden können. 
 

§ 22 
Standsicherheit 

 
(1) Grabmale und sonstige Grabausstattungen müssen standsicher 

sein. Sie sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein aner-
kannten Regeln des Handwerks zu fundamentieren und zu befesti-
gen. Stehende Steingrabmale müssen aus einem Stück hergestellt 
sein und dürfen folgende Mindeststärken nicht unterschreiten: 

 
a) bis 1,20 m Höhe: 14 cm, 
b) bis 1,40 m Höhe: 16 cm, 
c) bis 1,60 m Höhe: 18 cm. 
 

(2) Zur Sicherstellung einer betriebstechnisch gebotenen Durchführung 
von Erdbestattungen dürfen bei Grabstätten Grabmale und sonstige 
Grabausstattungen eine Höhe von 1,60 m nicht überschreiten. 

 
§ 23 

Unterhaltung 
 
(1) Die Grabmale und die sonstigen Grabausstattungen sind dauernd in 

würdigem und verkehrssicherem Zustand zu halten und entspre-
chend zu überprüfen. Verantwortlich dafür ist bei Reihengräbern und 
Urnenreihengräbern der Verfügungsberechtigte, bei Wahlgräbern 
und Urnenwahlgräbern der Nutzungsberechtigte. 
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(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen und sonstigen Grab-

ausstattungen gefährdet, so sind die für die Unterhaltung Verantwort-
lichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im 
Verzug kann die Stadt auf Kosten des Verantwortlichen Sicherungs-
maßnahmen treffen, insbesondere Absperrungen errichten oder 
Grabmale umlegen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftli-
cher Aufforderung der Stadt nicht innerhalb einer jeweils festzuset-
zenden angemessenen Frist beseitigt, so ist die Stadt berechtigt, 
dies auf Kosten des Verantwortlichen zu tun oder nach dessen Anhö-
rung das Grabmal oder die sonstige Grabausstattung zu entfernen. 
Die Stadt bewahrt diese Sachen 3 Monate auf. Ist der Verantwortli-
che nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, so genügt 
ein einmonatiger Hinweis auf der Grabstätte. 

 
§ 24 

Entfernung 
 
(1) Grabmale und sonstige Grabausstattungen dürfen vor Ablauf der 

Ruhezeit oder des Nutzungsrechts nur mit vorheriger schriftlicher 
Genehmigung der Stadt von der Grabstätte entfernt werden. 

 
(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die Grab-

male und die sonstigen Grabausstattungen zu entfernen. Verant-
wortlich dafür ist bei Reihengräbern und Urnenreihengräbern der 
Verfügungsberechtigte, bei Wahlgräbern und Urnenwahlgräbern der 
Nutzungsberechtigte. Wird diese Verpflichtung trotz schriftlicher Auf-
forderung der Stadt innerhalb einer jeweils festzusetzenden ange- 
messenen Frist nicht erfüllt, so kann die Stadt die Grabmale und die 
sonstigen Grabausstattungen im Wege der Ersatzvornahme nach 
dem Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz selbst entfernen. Die 
Stadt bewahrt diese Sachen 3 Monate auf. Ist der Verantwortliche 
nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, so genügt ein 
einmonatiger Hinweis auf der Grabstätte. 

 
(3) Die Stadt ist berechtigt, nicht genehmigte Grabmale oder Grabaus-

stattungen, die nicht dieser Friedhofssatzung entsprechen, einen 
Monat nach schriftlicher Aufforderung innerhalb einer jeweils festzu-
setzenden angemessenen Frist im Wege der Ersatzvornahme nach 
dem Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz zu entfernen. Die 
Stadt bewahrt diese Sachen 3 Monate auf. 
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VI. Herrichten und Pflege der Grabstätte 
 

§ 25 
Allgemeines 

 
(1) Alle Grabstätten müssen der Würde des Ortes entsprechend hergerichtet 

und dauernd gepflegt werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind von den 
Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzula-
gern. 

 
(2) Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung 

sind dem Gesamtcharakter des betreffenden Friedhofs, dem beson-
deren Charakter des Friedhofsteils und der unmittelbaren Umge-
bung anzupassen. Bei von der Stadt verlegten Plattenbelägen zwi-
schen den Gräbern (§ 19 Abs. 6) dürfen die Grabbeete nicht höher 
als die Platten sein. Die Grabstätten dürfen nur mit solchen Pflanzen 
bepflanzt werden, die andere Grabstätten und die öffentlichen Anla-
gen nicht beeinträchtigen. 

 
(3) Für das Herrichten und für die Pflege der Grabstätte hat der nach  

§ 23 Abs. 1 Verantwortliche zu sorgen. Die Verpflichtung erlischt erst 
mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts. 

 
(4) Die Grabstätten müssen innerhalb von sechs Monaten nach Bele-

gung hergerichtet sein. 
 
(5) Die Grabstätten sind nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungs-

rechts abzuräumen. § 24 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
 
(6) Das Herrichten, die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtne-

rischen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt ausschließlich 
der Stadt. Verfügungs- oder Nutzungsberechtigte sowie die Grab-
pflege tatsächlich vornehmende Personen sind nicht berechtigt, die-
se Anlagen der Stadt zu verändern. 

 
(7) In Grabfeldern mit Gestaltungsvorschriften (§ 19) ist die gesamte 

Grabfläche zu bepflanzen. Ihre gärtnerische Gestaltung muss den 
erhöhten Anforderungen entsprechen und auf die Umgebung abge-
stimmt werden. Nicht zugelassen sind insbesondere Bäume und 
großwüchsige Sträucher, Grabgebinde aus künstlichen Werkstoffen 
und das Aufstellen von Bänken. 
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§ 26 
Vernachlässigung der Grabpflege 

 
(1) Wird eine Grabstätte nicht hergerichtet oder gepflegt, so hat der 

Verantwortliche (§ 23 Abs. 1) auf schriftliche Aufforderung der Stadt 
die Grabstätte innerhalb einer jeweils festgesetzten angemessenen 
Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Verantwortliche nicht bekannt 
oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, so genügt ein dreimonatiger 
Hinweis auf der Grabstätte. Wird die Aufforderung nicht befolgt, so 
können Reihengrabstätten und Urnenreihengrabstätten von der 
Stadt abgeräumt, eingeebnet und eingesät werden. Bei Wahlgrab-
stätten und Urnenwahlgrabstätten kann die Stadt in diesem Fall die 
Grabstätte im Wege der Ersatzvornahme nach dem Landesverwa l-
tungsvollstreckungsgesetz in Ordnung bringen lassen oder das  
Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. In dem Entziehungs-
bescheid ist der Nutzungsberechtigte aufzufordern, das Grabmal 
und die sonstigen Grabausstattungen innerhalb von 3 Monaten nach 
Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheids zu entfernen. 

 
(2) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entspre-

chend. Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist der Verantwortli-
che nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, so kann die 
Stadt den Grabschmuck entfernen. 

 
(3) Zwangsmaßnahmen nach Absatz 1 und 2 sind dem Verantwortli-

chen vorher anzudrohen. 
 
 
VII. Leichenhallen und Trauerfeiern 
 

§ 27 
Benutzung der Leichenhallen 

 
(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Leichen bis zur Bestat-

tung. Sie dürfen nur in Begleitung eines Angehörigen des Friedhof-
personals oder mit Zustimmung der Stadt betreten werden. 

 
(2) Sofern keine gesundheitlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, 

können die Angehörigen die verstorbene Person während der fest-
gesetzten Zeiten sehen. 

 
§ 28 

Trauerfeiern 
 

(1) Die Trauerfeiern können auf Antrag in einem von der Friedhofsver-
waltung dafür bestimmten Raum abgehalten werden.  
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(2) Die Aufbahrung einer verstorbenen Person kann untersagt werden, 

wenn der Verdacht besteht, dass sie an einer meldepflichtigen 
Krankheit gelitten hat oder wenn Bedenken wegen des Zustandes 
der Leiche bestehen. 

 
 
VIII. Haftung, Ordnungswidrigkeiten 
 

§ 29 
Obhuts- und Überwachungspflicht, Haftung 

 
(1) Der Stadt obliegen keine über die Verkehrssicherungspflicht hinaus-

gehenden Obhuts- und Überwachungspflichten. Die Stadt haftet  
nicht für Schäden, die durch nichtsatzungsgemäße Benutzung der 
Friedhöfe, ihrer Anlagen und Einrichtungen, durch dritte Personen 
oder durch Tiere entstehen. Im Übrigen haftet die Gemeinde nur bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über Amtsha f-
tung bleiben unberührt. 

 
(2) Verfügungs- und Nutzungsberechtigte haften für die schuldhaft ve r-

ursachten Schäden, die infolge einer unsachgemäßen oder den 
Vorschriften der Friedhofssatzung widersprechenden Benutzung  
oder eines mangelhaften Zustands der Grabstätten entstehen. Sie 
haben die Stadt von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die we-
gen solcher Schäden geltend gemacht werden. Gehen derartige 
Schäden auf mehrere Verfügungsberechtigte oder Nutzungsberech-
tigte zurück, so haften diese als Gesamtschuldner. 

 
(3) Absatz 2 findet sinngemäß Anwendung auf die nach § 6 zugelasse-

nen Gewerbetreibenden, auch für deren Bedienstete. 
 

§ 30 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig im Sinne von § 49 Abs. 3 Nr. 2 des Bestattungsgesetzes 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
1. die Friedhöfe entgegen der Vorschrift des § 4 betritt, 
 
2. entgegen § 5 Abs. 1 und 2 

a) sich auf den Friedhöfen nicht der Würde des Ortes entsprechend 
verhält oder die Weisungen des  

 Friedhofspersonals oder des von der Stadt beauftragten Aufsichts-
 personals nicht befolgt, 
b) die Wege mit Fahrzeugen aller Art befährt, ausgenommen sind 

Kinderwagen, Handwagen und Rollstühle sowie Fahrzeuge der 
Stadt und der für die Friedhöfe zugelassenen Gewerbetreibenden  
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c) während einer Bestattung oder einer Gedenkfeier in der Nähe Ar-
beiten ausführt, 

d) die Friedhöfe und ihre Einrichtungen und Anlagen verunreinigt oder 
beschädigt sowie Rasenflächen und Grabstätten unberechtigter-
weise betritt, 

e) Tiere mitbringt, ausgenommen sind Hunde, die an der Leine mitge-
führt werden, 

f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stelle ablagern, 
g) Hausmüll entsorgt, 
h) Waren und gewerbliche Dienste anbietet,  
i) Druckschriften verteilt, 
j) Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen erstellt oder verwertet, au-

ßer zu privaten Zwecken, 
k) Gelage abhält, lärmt, raucht oder berauschende Mittel zu sich 

nimmt,  
 
3. eine gewerbliche Tätigkeit auf den Friedhöfen ohne Zulassung ausübt 

(§ 6 Abs. 1), 
 
4. als Verfügungs- oder Nutzungsberechtigter oder als Gewerbetreiben-

der Grabmale und sonstige Grabausstattungen ohne oder abweichend 
von der Genehmigung errichtet, verändert (§ 21 Abs. 1 und 3) oder 
entfernt (§ 24 Abs. 1), 

 
5. Grabmale und sonstige Grabausstattungen nicht dauernd in würdigem 

und verkehrssicherem Zustand hält und entsprechend überprüft (§ 23 
Abs. 1). 

 
 
IX. Bestattungsgebühren 
 

§ 31 
Erhebungsgrundsatz  

 
Für die Benutzung der von der Stadt verwalteten Friedhöfe und ihrer Ein-
richtungen und für Amtshandlungen auf dem Gebiet des Leichen- und 
Bestattungswesens werden Gebühren nach der Satzung über die Erhe-
bung von Gebühren im Bestattungswesen (Bestattungsgebührenordnung) 
erhoben. 
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X. Schlussvorschriften 
 

§ 27 
In-Kraft-Treten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2010 in Kraft. 
 
(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Friedhofssatzung vom 24.10.2002 außer 

Kraft. 
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